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Köniz, Schliern, Hertenbrünnen, Verlegung der Gurtenbühlleitung
Kredit; Direktion Sicherheit und Liegenschaften

Bericht und Antrag des Gemeinderates an das Parlament

1. Ausgangslage

In Schliern wird seit Dezember 2011 die Ueberbauung "Hertenbrünnen" realisiert. Die im
Eigentum der Gemeinde Köniz stehenden Parzellen 398 und 785 wurden der Frutiger AG
Immobilien im Baurecht abgetreten. Bereits der historische Namen "Hertenbrünnen" weist auf
Wasservorkommnisse hin. Das Risiko für frei fliessendes Quell-, Hang- und Grundwasser trägt
bei einer Neuüberbauung in der Regel die Bauherrschaft. Bei gefasstem Wasser trägt der
Leitungsberechtigte in der Regel die Kosten für die Verlegung der Leitung. Bei neueren
Leitungen können die Lage einer Leitung und die Verlegungskosten relativ genau geschätzt
werden. Bei alten Leitungen, welche häufig noch aus dem vorletzten Jahrhundert stammen, ist
dies meistens nicht möglich. Hinzu kommt, dass Verträge für Durchleitungsrechte aus dieser
Zeit häufig sehr rudimentär abgefasst wurden und schwierig zu interpretieren sind.

Damit das Areal überbaut werden kann, hat sich die Gemeinde gegenüber zwei privaten
Leitungseigentümern verpflichtet, die Verlegungskosten zu übernehmen. Diese Verpflichtung ist
die Gemeinde aus dem gleichen Grund auch gegenüber der Baurechtsnehmerin eingegangen.
Dies betrifft die sogenannte Gurtenbühlleitung auf der Parzelle 398 (bergseitige Baufelder) und
die Wanderleitung auf der Parzelle 785 (talseitige Baufelder unterhalb des
Hertenbrünnenwegs).

Im vorliegenden Antrag geht es nur um die Gurtenbühlleitung. Diese musste der ersten Etappe
der Überbauung Hertenbrünnen auf der Parzelle 398 weichen. Massnahmen bei der
Wanderleitung werden erst im Zusammenhang mit dem Baubeginn auf der Parzelle 785
notwendig. Der Baubeginn ist für diese Etappe noch nicht definiert.

Die Gurtenbühlleitung ist im Eigentum von zwei Privatpersonen. Die Eigentümer besitzen ein
Durchleitungsrecht resp. ein Quellrecht zu Lasten der Parzelle 398. Dadurch haben sie Anrecht
auf die Wassermenge (rund 100 lt pro Minute) - und -qualität, welche die Gurtenbühlleitung
liefert. Um dies weiterhin zu gewähren, wurden verschiedene Varianten durch das
Ingenieurbüro Roduner BSB+ untersucht. Um den Baubeginn nicht zu verzögern, erklärte sich
die Baurechtsnehmerin bereit, die Kosten gestützt auf den erwähnten Vertrag, den sie mit der
Gemeinde abgeschlossen hatte, vorzuschiessen. Hinzu kam, dass die Verlegungskosten
aufgrund des nur ansatzweise bekannten Verlaufs der Leitung und ihres unbekannten Zustands
auch nicht geschätzt werden konnten. Als Grundlage für die Leitungsverlegung benötigte man
die Ausführungspläne für die Hochbauten. Diese wurden aus Kostengründen erst erst erstellt,
als die Baubewilligung in Rechtskraft erwachsen war. Wegen Einsprachen hat das
Baubewilligungsverfahren über drei Jahre gedauert. Die Ausführungsplanung musste vorliegen,
damit sicher ist, dass die Leitung an den richtigen Ort verlegt wird.
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2. Ausgeführtes Projekt

Die Gurtenbühlleitung wurde in den Bereichen, in denen sie der Baugrube resp. der
Überbauung in die Quere kommt, umgelegt. Dazu muss die Leitung oberhalb der nördlichen
Einstellhalle - unmittelbar beim Schaufelweg - gefasst werden. Um die Einstellhalle queren zu
können, war ein Dücker notwendig . Dank diesem kann das Wasser wie bei einem Siphon unter
der Einstellhalle hindurch fliessen und auf der anderen Seite wieder auf das gewünschte Niveau
ansteigen ohne dass eine Pumpe eingesetzt werden muss. Für die Umlegung wurde die
Quellleitung auf einer Länge von ca. 100m neu erstellt. Dies erfolgte mit geschweissten PE-
Rohren (DN 160) im Bereich des normalen Freispiegelabflusses. Im Bereich des Dückers wird
die Leitung mit PE-Druckrohren (in Rollen, DN 100) und einem PE-Hüllrohr verlegt. Hinzu
kamen drei Kontrollschächte und ein Verteilschacht.

Während dem Bau der Verlegung wurde über mehrere Wochen ein Provisorium notwendig. Da
die Eigentümer auch während dieser Zeit Anrecht auf ihr Wasser hatten, musste eine
provisorische Lösungen gefunden werden. Einerseits wurde Wasser während der Bauphase ab
einem öffentlichem Hydrant eingespiesen. Anderseits wurde das Wasser der Gurtenbühlleitung
um die Baugrube herumgepumpt.

3. Alternativen

Wegen der hohen Verlegungskosten wurde vor Baubeginn sorgfältig abgeklärt, ob es keine
günstigeren Lösungen gibt. Unter Anderem wurden folgende Varianten geprüft und verworfen:

 Installation von Tauchpumpen beim Schaufelweg und Ableitung des Wassers in einer
neuen Leitung parallel zur Muhlernstrasse. Das Wasser müsste im bestehenden Schacht
auf ca. 14 m Tiefe gefasst und hoch gepumpt werden. Die Erstellungskosten hätten das
Mehrfache der gewählten Lösung ausgemacht. Hinzu kämen massive Betriebs-,
Unterhalts- und Erneuerungskosten, insb. für die Pumpen. Das gewählte System ist im
Vergleich dazu praktisch unentgeltlich.

 Verschliessen des Schachts und Speisung der Leitungsberechtigten aus dem
öffentlichen Netz. Das Wasser, das im Schacht eingeschlossen würde, hätte einen
anderen Weg an die Oberfläche gefunden. Die Verantwortung für die Folgeschäden hat
vernünftigerweise niemand übernehmen wollen. Ein beigezogenes Geologiebüro hat von
einer solchen Lösung abgeraten.

Um sicher zu sein, dass die gewählte Lösung die Beste ist, hatte die Gemeinde ein
unabhängiges Ingenieurbüro beigezogen.

4. Finanzen

Aus offensichtlichen Gründen war es im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit der
Baurechtsnehmerin nicht möglich, die Verlegungskosten zu bestimmen oder auch nur zu
schätzen. Ohne die Uebernahme dieses Risikos durch die Gemeinde wäre niemand bereit
gewesen, die Grundstücke zu überbauen. Die Ausgaben für die Leitungsverlegungen kann die
Gemeinde nun aktivieren und mit dem Baurechtszins angemessen verzinsen.
Die Nettoinvestitionen der Gemeinde (Landerwerbskosten minus Erträge aus Verkäufen und
Selbstnutzung, Zinskosten, Ausgaben für die Leitungsverlegungen) werden durch den
Baurechtszins mit ca. 4,5 % verzinst.
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Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

Für die Leitungsverlegung wird ein Kredit von CHF 230'000.-- zu Lasten Konto 1023.1407,
Hertenbrünnen, Detailerschliessung Parzelle 385, bewilligt.

Köniz, 3. Mai 2012

Der Gemeinderat

Beilagen:
1) Ausführungsplan Situation 1:200 Roduner BSB+
2) Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der Frutiger AG Immobilien vom 10. 12. 2007
















